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Der Hessische Triathlon Verband fördert den Nachwuchssport im Triathlon.  
 
Gefördert werden Maßnahmen die für Schüler, Jugendliche, Junioren und U23 Athleten angeboten 
werden.  
Antragsberechtigt sind Vereine, die Mitglied im Hessischen Triathlon Verband sind und Schulen aus 
Hessen. 
 
Die Förderrichtline ist in drei Bereiche aufgeteilt: 
 

1) Vereine 
Ø Trainingslager* 
Ø Interne Trainerweiterbildungen für Jugendtrainer 
Ø Projekttage (nicht an Schulen) 
Ø Schüler- und Jugendrennen 
Ø Teilnahme am HTV Cup  

 
2) Schule und Verein 

Ø Triathlon AGs 
Ø Projektwochen 
Ø Projekttage 

 
3) Schulen 

Ø Teilnahmen an „Jugend trainiert für Olympia“ (Landesentscheid) 
Ø Teilnahme am Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ 
Ø Schulsportevents 

 
*Trainingslager: 
Es werden Trainingslager (min. 3 Tage) mit und ohne Übernachtung im In- und Ausland gefördert.  
An einem Trainingslager müssen mindestens fünf Athleten teilnehmen. 
Gefördert wird der Verein, der die Maßnahme durchführt und organisiert. In der Ausschreibung muss 
ersichtlich sein, dass der antragstellende Verein der Ausrichter der Maßnahme ist. Werden 
Veranstaltungen in Kooperation durchgeführt, kann nur ein Verein die Maßnahme zur 
Bezuschussung anmelden. Eine direkte Athletenförderung ist nicht möglich! Der Betreuerschlüssel ist 
8 zu 1. 
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Antragsverfahren 
Anträge zur Förderung müssen bis zu den unten aufgeführten Antragsfristen eines Jahres formlos an 
die HTV Geschäftsstelle gestellt werden.  
Dem Antrag müssen folgende Unterlagen beigelegt werden: 

• Ausschreibung 
• Teilnehmer-/Anwesenheitsliste (Betreuer müssen mit einem B gekennzeichnet werden) 
• Trainerlizenz(en) 
• Meldebestätigung/Ergebnisliste 
• bei Fahrten mit dem ÖPV (Fahrkarte, Ticket im Original) 

 
Der Fördertopf ist auf 6.000 € (für die Bereiche 1, 2 und 3) pro Jahr begrenzt. 
Die in der Tabelle angegebenen Beträge sind Maximalbeträge und können je nach Antragsvolumen 
und finanzieller Situation des Verbandes gekürzt werden. 
 
Über die Vergabe der Zuschüsse entscheidet das Präsidium des Hessischen Triathlon Verbandes. 
 
Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt nur auf Vereins- oder Schulkonten. 
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Bereich Sache
Teil-

nehmer
pro Tag

Betreuer
pro Tag

Trainer
(mit DOSB 

Lizenz)
pro Tag

Pauschal
pro Veran-

staltung
Fahrtkosten

Referent
pro UE 

(45 min.)

Trainer
(mit 

Lizenz)
UE (45 
min.)

pro Athlet Antragsfrist

Trainingslager (für Teilnehmer aus dem HTV) mit Übernachtung 4,00 € 31.10.
Trainingslager (für Teilnehmer aus dem HTV ohne Übernachtung 3,00 € 31.10.
interne Jugendtrainer Weiterbildung 15,00 € 31.10.
Projekttage 50,00 € 31.10.
Schüler- u. Jugendrennen (min. 3 Klassen) 2,50 € 31.10.
Teilnahme am HTV Cup 
(pro Athlet der min. 3 Rennen bestritten hat) 2,00 € 31.10.

Triathlon AGs 5,00 € 31.10.
Projektwochen 15,00 € 30,00 € 31.10.
Projekttage 20,00 € 30,00 € 31.10.
Schulsportevents 250,00 € 31.10.
Teilnahme Jugend trainiert für Olympia (Landesentscheid) x 31.10.
Teilnahme Jugend trainiert für Olympia (Bundesfinale) 500,00 € 31.10.

1.
Vereine

3.
Schule

2.
Schule u. 

Verein


